
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutzmassnahmen 

• Beförderungskapazität ist auf die 50% der maximalen Zulassung 

beschränkt. 

• Zu anderen Personen 2 Meter Abstand halten 

• Für Kunden gilt eine Maskenempfehlung, wenn der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann.  

• Die Hygiene-Standards sind gewährleistet. 

• Reinigungsintervalle in kurzen Abständen. 

• Bei Ein-/Ausstieg in Deutschland gilt Maskenpflicht.  

• Das Bordrestaurant ist geöffnet. 

 

Zusätzlich verweisen wir auf das Schutzkonzept öffentlicher Verkehr. 

 
Wir freuen uns sehr, Sie bei uns an Bord zu begrüssen und wünschen 

Ihnen eine schöne Schifffahrt! 

 

Ihre Schweizerische Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft AG 

  



 

 

 


